
 

amtliche mitteilungen 
verkündungsblatt der universität paderborn am.uni.pb 
 
ausgabe 50.21 vom 24. september 2021  
 
 

dritte satzung zur änderung der besonderen bestimmungen 
der prüfungsordnung für den masterstudiengang  
lehramt an gymnasien und gesamtschulen 
mit dem unterrichtsfach katholische religionslehre 
an der universität paderborn  
 
vom 24. september 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
herausgeber: präsidium der universität paderborn 



 

Dritte Satzung zur Änderung der Besonderen Bestimmungen der Prüfungsordnung  

für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen mit dem  

Unterrichtsfach Katholische Religionslehre an der Universität Paderborn 

 

vom 24. September 2021 

 
Aufgrund des § 2 Absatz 4 und des § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV.NRW. S. 547), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. März 2021 (GV. NRW. S. 331), hat die Universität Pa-
derborn folgende Ordnung erlassen: 

 

 
 

Artikel I 

Die Besonderen Bestimmungen der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasi-
en und Gesamtschulen mit dem Unterrichtsfach Katholische Religionslehre an der Universität Pader-
born vom 31. Juli 2016 (AM.Uni.Pb 210.16), zuletzt geändert durch Satzung vom 16. Dezember 2019 
(AM.Uni.Pb 65.19), werden wie folgt geändert: 
 
§ 34 erhält folgende Fassung: 
„Die Einschreibung für das Unterrichtsfach Katholische Religionslehre setzt über die in § 5 Allgemeine 
Bestimmungen genannten Vorgaben hinaus den Nachweis über Kenntnisse in Latein auf dem Niveau 
des Kleinen Latinums voraus. Einschreibungsvoraussetzungen sind über § 5 Allgemeine Bestimmungen 
hinaus ferner Grundkenntnisse im Biblischen Griechisch und in Hebräisch.“  
 
 
 
 



Artikel II 

(1) Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der 
Universität Paderborn (AM.Uni.Pb) in Kraft. 

(2) Gemäß § 12 Absatz 5 HG kann nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Ord-
nung gegen diese Ordnung die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Hoch-
schulgesetzes oder des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Präsidium hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher bean-
standet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, 
oder  

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rüge-
ausschlusses nicht hingewiesen worden. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Kulturwissenschaften vom  
15. September 2021 im Benehmen mit dem Lehrerbildungsrat des Zentrums für Bildungsforschung und 
Lehrerbildung der Universität Paderborn – PLAZ-Professional School vom 09. September 2021 sowie 
nach Prüfung der Rechtmäßigkeit durch das Präsidium der Universität Paderborn vom 22. September 
2021. 
 

Paderborn, den 24. September 2021    Die Präsidentin  
 der Universität Paderborn 
 
 

 Professorin Dr. Birgitt Riegraf 
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